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Motion der SVP-Fraktion, FDP/jll-Fraktion und GLP/EVP-Fraktion vom 31. Oktober 2022: Konsolidierung der 

Finanzpolitik bei attraktiver Steueranlage: Antrag auf Verlängerung der Bearbeitungsfrist 

Sehr geehrter Herr Stadtratspräsident 

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte  

1. Grundlagen 

◼ Vorakten (Ordner "Motion Konsolidierung der Finanzpolitik bei attraktiver Steueranlage") 

◼ Präsidialentscheid vom 25. November 2024, Trakt. 15 

◼ Bericht und Antrag vom 29. September 2025 des Finanzamtes 

◼ Gemeinderatsbeschluss vom 15. Oktober 2025, Trakt. 6 

2. Inhalt der Vorlage 

Erheblich erklärte Motionen mit Weisungscharakter verpflichten den Gemeinderat, innerhalb von zwei Jah-

ren seit der Erheblicherklärung mittels schriftlicher Berichterstattung einen Beschlusses- oder Reglements-

entwurf vorzulegen, oder erteilen ihm verbindliche Weisungen über eine zu treffende Massnahme oder über 

zu stellende Anträge (Art. 46 Abs. 1 und 2 und Art. 57 Abs. 1 der Geschäftsordnung des Stadtrates). 

Kann die zweijährige Frist nicht eingehalten werden, ersucht der Gemeinderat den Stadtrat vor deren Ablauf 

um eine Verlängerung (Art. 57 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates). 

Der Gemeinderat ersucht den Stadtrat, der Begründung gemäss Bericht und Antrag des Finanzamtes vom 

29. September 2025 (= Beilage) folgend, um Verlängerung der Frist zur Umsetzung der rubrizierten Motion 

bis am 31. Dezember 2027. 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen Zustimmung zu folgendem 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 57 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019 sowie nach 

Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichts vom 15. Oktober 2025, 

beschliesst: 

1. Die Fristverlängerung bis 31. Dezember 2027 für die Umsetzung der Motion der SVP-Fraktion, FDP/jll-Frak-

tion und GLP/EVP-Fraktion vom 31. Oktober 2022: Konsolidierung der Finanzpolitik bei attraktiver Steuer-

anlage wird genehmigt. 

2. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

Berichterstattung: Gemeinderat Patrick Freudiger, Ressortvorsteher Finanz- und Steuerwesen 

Langenthal, 15. Oktober 2025   IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

           Der Stadtpräsident: 

 

            Reto Müller 

           Der Stadtschreiber: 

 

           Marc Häusler 

 

◼ Beilage: Bericht und Antrag des Finanzamtes vom 29. September 2025 


